	
	
	[image: image5.png]



	Landkreis Mittelsachsen

Landratsamt



	Landratsamt Mittelsachsen, Frauensteiner Straße 43, 09599 Freiberg 
	
	Abteilung:
Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt
Referat:
Lebensmittel- und Fleischhygieneüberwachung
Ansprechpartner:
Frau Schell
Standort:

Mastener Straße 15

04720 Döbeln

Aktenzeichen:
33.3-12211031-Sche-09/26
Telefon:
03431 74-2151
Telefax:
03431 74-2160
E-Mail*:
lueva@landkreis-mittelsachsen.de
Datum:
29. Januar 2010


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Amtliche Lebensmittelüberwachung
Bei Standplätzen von Sonderveranstaltungen sind von Lebensmittelverkaufsständen insbesondere

folgende Punkte zu beachten und einzuhalten: 

Anforderungen an den Standort

· Der Untergrund für Lebensmittelverkaufsstände muss befestigt sein, z.B. betoniert, gepflastert, und sauber gehalten werden.

· Lebensmittel, insbesondere unverpackte Lebensmittel, müssen so behandelt und angeboten werden, dass eine nachteilige Beeinflussung durch z.B. Staub, Autoabgase, Insekten, Rauch, Witterungseinflüsse oder Abfälle vermieden wird.
· Für Gewerbetreibende müssen Trinkwasseranschlüsse und Abwasserabflüsse vorhanden sein. Wasser für die Herstellung und Behandlung von Lebensmitteln sowie für Reinigung von Gerätschaften und Geschirr muss Trinkwasserqualität haben.
· Stromanschluss für Kühl- und Gefriergeräte– wenn erforderlich.
· Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung. Die Müllsammelbehälter müssen dicht schließen, regelmäßig geleert und gereinigt werden. Müllsammelplätze sollten einen angemessenen Abstand zu Lebensmittelverkaufsständen haben.

· Von Gästetoiletten separate Personaltoiletten mit Wasserspülung sowie hygienischer Handwascheinrichtung mit fließend warmem und kaltem Wasser, Seifenspender und Einmalhandtücher müssen in ausreichender Anzahl in unmittelbarer Nähe vorhanden sein. 
Die Reinigung und Wartung der sanitären Einrichtungen muss gewährleistet werden können.
Toilettenanlagen müssen dabei einen angemessenen Abstand zu Lebensmittelverkaufsständen haben. 
     (Gewerbetreibende müssen im Besitz eines gültigen Gesundheitsausweises (nach Infektions-
schutzgesetz) sein).
Gemäß der VO (EG) Nr. 852/2004 und LMHV müssen die hygienischen Mindestanforderungen von den Gewerbetreibenden erfüllt werden, damit die gesundheitliche Unbedenklichkeit der Lebensmittel garantiert und negative Beeinflussungen der Qualität vermieden werden.

Lebensmittel dürfen nur so hergestellt, behandelt oder in den Verkehr gebracht werden, dass sie bei Beachtung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt die Gefahr einer nachteiligen Beeinflussung nicht ausgesetzt sind. 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

DVM Wolfram
Fachtierärztin

Fachbereichsleiterin

Lebensmittelüberwachung
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